
lfi=11~1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokot1e~ 
dei Nationalrates XYllL Gesetzgebungsperiooo . 

ANTRAG 

No. 8 ..... f~f..1 A 
Präs.: 0 2. DEZ. 1993 

•............. 11·······.· .... 81t 
,/ 12 

der J..bgeordneten D-r, MeNtul. ~OSe,,\v\ O! (,J'vf DQ!Avr 
betref:end ein Bundt=!~yt;~f;!t.z,' mit dem d.as 

FamilienlastenausgleichsgEsetz 1957 g~~ndert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Btlnrlp~gt=>Sl?tz , mit dem das Familienlastenaucglcich:H;;esetz 1967 

geändert wird 

Cer Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

)äS FOlu.il.it;!lld::itenausgleichsgesetz 1967, ~<':;1:I1.Nr. 3/b, zuLetzt 

ge~ndert durch das ~undesgesetz BGBL.Nr. xxx/1993, wird wie folge 

geanctert: 

1. § 30 d Abs. 2 lautet: 

"§ 30 d. (2) ~ie Schulfahrtbeihilfe wird für jeden Monat 

gewäh=t, in dem der Schüler die Schule besucht, in einem 

Schuljahr (Studil?njahr) jedoch höchstens für 10 Honate. Die 

Schulfahrtbeihilfe gemäß § 30 c Abs. 4 wird für einen Monat 

nicht gewä~rt, indem der Unterr~chtsbetrieb in der ersten 

V!oche dieses Nonats endet oder in der letzten Woche dieses 

~onats beginnt. Liegen in eir:em Honat die Voraussetzungen für 

die Gewährung verschieden heher pa~schbeträge vor, so ist die 

Schulfahrtbeihilfe in Höhe des höheren Pauschbetrages zu 

gewähre:1.." 
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2. § 30 g Abs. 1 lautet: 

"§ 30 g. (1) Die im S 30 Q Abs. 1 lit. 0. und c genannten 

Schulen hüben die Destätigungen gemö..ß § 30 e Abs. 3 

a.u3zu3tellen. 30fer:'l. diese Bestätigungen ",u,· r::,lällgung einer 

SChülel.-fl-eifal1L" L (S 30 f) ~n"fDrderlich sind, sind. h1efür 

cuuLl.i.c.:h tlufge:!legte verdrucke zu verwenden. u1ese Hesttitigungen 

dUr:en nur rUr orde~~liche ~chüler, die zu Beginn des 

SChuljahres (Studienjanres) das 27. LebenSjahr noch nicht 

voL4endet haben, und für einen Schüler nur in der für die 

Erlangl.!ng der notwendigen Freifahrausweise erforderlichen 

Anzahl sowie nur dann ausgestellt werden, wenn der kürzeste 

tveg zwischen Wohnung und Schule in einer Richtung (Schulweg) 

r.lindes tens 2 km lc:mg ist. Für ein behindertes Kind darf diese 

Bestätigung auch dann ausgestellt werden, wenn der Schulweg 

weniger als 2km lang ist und dem Kind die Zurücklegung dieses 

Wegesehne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. 

Im Falle eines Langzeitpraktikums ($ 30 a Abs. 6) hat die 

Bestätigung gereäß § 30 e Abs. 3 die Akademie für Sozialarbeit 

aus zusteller.. '. 

J. § 30 h Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Der Schi!ler hat den von der Republik Österreich für fÜnp. 

Schülerfreifahrt geleisteten Fahrpreis (§ 3{) f Zl..bs. 1 und 2) 
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zu crcctzcn, wenn er die Schülerfreifo.hrt durch unwahre Angeben 

erlangt hat oder weiter in Anspruch genommen hat, obwohl die 

Voraussetzungen weggefallen sind." 

4. Im Abschnitt Ib lo.uLt:!L c.llt:! Ü1Jt:!.I.~~hL.LrL; 

"Freifahrt:en und l"ahrtenbeihilfe für Lehrlinge" 

5. § 30 k Abs. 1 lautet: 

"§ 30 k. (1) Zur Erlangung der Freifahrt des Lehrlings zwischen 

der Wohnung und der betrieblichen Ausbildungsstätte ist der 

hiefür aufgelegte amtliche Vordruck zu verwenden. 

Darin ist das Lehrverhältr.is, der Besuch der Ausbildungsstätte 

und die zeitdauer vom Arbeitgeber zu bestätigen. Diese 

Bestätigung d3rf nur in der für die Erlangung der notwendigen 

Fahrausweise erforderlichen Anzahl und n~r dann ausgestellt 

~erden, wenn der kürzeste Weg zwischen der wohnung und ~er 

betrieblichen Ausbildur.gss'tätte in einer Richtung mindestens 

2 km lang ist. Für einen behinderten Lehrling darf diese 

Bestätigung auch dann ausgestellt werden, wenn der Weg zwischen 

der Wohnung u~d der betrleblichen Ausbildungsstätte weniqer als 

2 km lang ist und dem Lehrlinq die Zurücklegung dieses Weges 

ohne Benutz~nq eines Verkehrsmittels nicht z~T.utbar ist. Die 

Inanspruchnahme der Lehr::'ingsfn'Ü fAhrt i:.::t nur für jene 

15 - I I I uOt +,>\ 015 .:EmJ8 9~:9't Z66t-c!-'t0 
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ZAit"r>inmp 7ulässig, in denen für den Lahrlin9 ein Anspruch auf 

Familienbeihilfe besteht, längstens jedoch bi~ zum Ablauf des 

Monats, in dem der Lehrling da3 27. Lebensjahr vollendet hat." 

6. N'ücb S 30 1 ""erden die §§ JO m bis 30 q eingerügl., d.i.c: ld.uLen; 

"§ 30 w. (1) Anspruch auf Fahrtenbeih11fe tür Lehrlinge haben 

Personen fU~ Kinder, für die ihnen Familienbeihilte gewährt 

oder ausgezahlt (§ 12) wird oder für die sie nur deswegen 

Ke1nen Anspruch auf Familienbeihilfe haben, weil sie Anspruch 

auf eine gleiChartige ausländische Beihilfe haben (§ 4 Abs. 1), 

wenn das Kind als Lehrling in einem gesetzlich anerkannten 

Lehrverhältnis steht und eine betriebliche Ausbildungsstätte im 

Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besucht. 

(2) Ansp~Jch auf Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge haben auch 

Vollwaisen in einem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis, 

denen Farnilienbeihilfe gewährt wird (5 6) oder die nur deswegen 

keir.en Anspruch auf Familienbeihilfe haben, weil sie Anspruch 

auf eine gleichartige ausländische Beihilfe haben (5 4 Abs. 1), 

wenn die Vollwaise eine betriebliche Ausbildungsstätte im 

Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besucht. 

lS - irr UOt+~~S ~rnW8 
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:3) Die Fahrtp.nh~;h;lfe wird gewährt, wann der kürze!:te weg 

zwisch~n rl~~ Wohnung und de~ betrieblichen ßu~bildung33tQtte ~n 

ein~r Richtung minde5tene: ;1 Y.,m 1anS iot; für einen behinderten 

Lehrling '.-lird eine Fahrtenbeihilfe auch donn sewöhrt, wenn 

dieser Weg ... ,eniscr als 2 km lflng ist und dem Lehrling die 

Zurlicklcgung diese~ Weges nur mit Benutzung eines 

Verl{ehrsmittels möglich ist. 

(4) Wird der Lehrling im xahmen seiner Ausbi~dung in 

verschiedenen Ausbilctungsstätten desselben Unternehmens 

abwec!lselnc1 eingesetzt, gilt als maßgeblicher Weg z\l1ischen der 

Wohnung und der betrieblichen Ausbildungsstätte der Weg 

zwischen der Wohnung und der im Lehrvertrag ausgewiesenen 

betrieblichen Ausbildungsstätte. Sind im Lehrvertrag mehrere 

tetriebliche Ausbildungsstätten ausgewiesen, ist jene 

Betriebsstätte maßgebend, in welcher die Ausbildung des 

Lehrlings überwiegend erfolgt ist. 

(5) Kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe besteht für Lehrlinge, 

welche eine une~tgeltliche Beförde~ng auf dem Weg zwischen der 

Wohnar.g und der tetrieblichen Ausbildungsstätte oder auf einem 

Teil dieses Weges in Anspruch nehmen können. Kein Anspruch auf 

Fahr~enbeihilfe besteht für behinderte Lehrlinge I welche eine 

unen~geltlic~e Beförderung auf dem Weg zwischen der Wohnunq und 

der betrieblichen Ausbildunqsstätte in Anspruch nehmen können. 

b - 111 U'J L 'Pjd'::i .:l.:.1 : .. H:i 
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(0) K~;n ~n~pruch auf Fahrtenbeihilfe besteht für den 

f~llw~iser. Besuch von betrieblichan Au~bildun9~~tätten. 

§ 30 n. Jie Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge beträgt, wenn der Weg 

2wiscnen der Wohnung und der betrieblichen Auobildungsstätte in 

jeder Richtung wer.igstens d~eimal pro Woche zurückgelegt wird, 

bei einer Wegstrecke in einer Richtung 

a) bis 10 km oder wenn der weg innerhalb eines 

Ortsgeb~etes zurückgelegt wird monatlich 70 S, 

b) über 10 km ••••••••••••••••••••••••••••••• monatlich 100 S. 

§ 30 o. (1) Oie rahrtenbeihilfe wird für einen Ler...rling nur 

einmal gewährt. wird die Familienbeihilfe für den Lehrling 

gemäß § 12 einer anderen Person als dem Anspruchsberechtigten 

ausgezahlt, so ist die Fahrtenbeihilfe der Person zu gewähren, 

der die Familienbeihilfe ausgezahlt wird. 

(2) Di€ Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge wird für jeden Monat 

gewäh~, in dem der Lehrling aufgrund eines gültigen Lehrver

hältnisses in Ausbildung steht, in einem Kalenderjahr jedoch 

höchstens für 9 Monate. Liege~ infolge Wechsels des 

Lehrverhältnisses in einem Honat die voraussetzungen für die 

Gewäh~ung verschieden hoher pauschbeträge gemäß § 30 n vor, so 

ist die Jeweilige Fahrtenbeihilfe in Höhe des höheren 

Pauschbetraces zu gewäh~en. 

-;3 - Ii! UOll>1;;1S :J:nW8 8!:9T [66!-c!-!0 

645/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)6 von 12

www.parlament.gv.at



- 7 -

§ 30 p. (1) Die FahrtenbP-ihilfp. fiir T.p.hr1; T'H]I? ist nur auf 

Antrag zu gewRhr~n. § ln Abs. ~ ist sinngemäß an2uwendan. Der 

.~n"'.~~g ; ~t- bi;l; dem nach § 30 e Abs. :2 zuständigen Finam'!:amt für 

jede~ K~lenderjahr nach Äblauf diese~ Kalenderjahres, län9~ten~ 

bis 30. Juni das nachfolgenden Kalenderjahres ein~ubringen. 

(2) Die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge i5t nur ~u gewähren, wenn 

der Antragsteller eine Bestätigung des Lehrbe:cechLiyLf;:!H U~:;; 

:'ehrlings vorlegL, (1U~ ut::,L hf;:!L vULyt:!hL, dU Wt!lc:ht!I- Ausbildungs-

:;j Ldtte U!lU ülJt!r welchen Zeitraum der Lehrling ausgebild.et 

wurde. 

~3) Zur Entscheidung über e~nen Antrag auf Gewährung der 

Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge ist das Finanzamt zuständig, das 

:ür die Gewährung der Familienbeihilfe zuständig ist (§ 13). 

Insoweit eine~ Antrag nicht vollinhaltlich stattzugeben ist, 

ist ein Bescheid zu erlassen. 

(4) Die Fahrtenbeihilfe wird für ein Kalenderjahr nur einmal, 

na=h Ablauf des Kalenderjahres, gewährt. § 30 h ist sinngemäß 

anzl;wenden. 

§ 30 q. (1) Der Anspruch auf die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge 

ist nicht pfändbar. 
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( 2) DiQ zur Durchführung von Verfahren nach den Be5tim:nungen 

diQSQS Abschnittcc erforderlichen Schriften sowie B~~tätigungen 

der Lehrberechtigten gemäß § 30 P Abs. :2 ~.i1.l.c.! VOll den 

Stcmpelgebühren befreit." 

7. § 31 Abs. 1 lautet: 

"§ 31. (l} Zur Erleichterung der Lasten, die den Eltern durCh 

die erziehung und AUSbildur.g der Kinder erwachsen, sind 

Schu~ern, die elne öffentliche oder mit dem Öffentlichkeits

recht ausgestattete Pflichtschule, mittlere oder höhere Schule 

im Inland als ordentliche Schüler besuchen oder die die 

allgemeine Sch~lpflicht durch Teilnahme an einem Unterricht lm 

Inland gemäß § 11 des Schulpflichtgesetzes 1985 erfüllen, die 

für den Unterricht notwendigen Schulbücher oder therapeutischen 

Unterrichtsmittel für Behinderte oder Schulbücher in 

Blindenschrift (Bücher, Disketten) nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen." 

8. § 31 a Abs. 5 lautet: 

'I § 31 a. (5) Die Bestimrnur.gen über die Schulbücher sind auch 

auf therapeutische Unterrichtsmittel für Behinderte und 

S~hulbücher in Blindenschrift (Bücher. Disketten) Rn7.nwpnden, 

wenn diese Unterrichtsmittel schulbehördlich zU~91assen und für 

den U:1terricht erford~r1ic.h ~ir.d." 

lS - I I I UOt l-:jdS ~.:nW8 6"C:9T ~66"C-GI-n) 
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9. ~ 51 Abs. 2 Z 4 1 rmt-~t ! 

"4. hinsichtlich der SS 28, 30 i 1\bf:. 2, 30 GI Ab:;. 2, 31 fund 

17 Abs. 2, soweit GS sich um die Befreiung von den ntempel-

g9bühren handelt, cowic hin3ichtlich des S 39 Ab~. S lit.a, 

5 4 5 1\b~. 1 zweiter ~e.t:z: und § 46 0. AblS. 3 del- Bunde:sulill..i.~teL· 

für Finanzen," 

Artike.L 11 

Es treten in Kraft: 

1. Art. I Z 1, 3, 4, 6 und 9 dieses Bundesgesetzes mit 

1. Jänner 1994. 

2. Art. I Z 2, 5, 7 und B dieses Bundesgesetzes mit 

1. September 1994. 

b- 111 ,-,uq'1d~.d':'IIW~ 
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Begründung 

Die Schülerfreifahrt: llnn die LehrlingsfrQifahrt werden derzeit auf 

öffentlichen Vp.rk~hrsmitteln ohne zw~ngende: Notwcndiqkeit auch auf 

Streckp.n von w~nig@r als 2 y~ in Anepruch genommen, wodurch dem 

Al1!=:glp.ichsfonds für Familienbeihilfon beträchtliche Mehrko~ten 

erwachsen. Verschiedentlich erfolgt die Inanspruchnahme 

öffentlicher Kurzverkehre auch nur de~halb, um 9üm:jLlge 

lI.ufzahlungsmöglichkeiten eines erweiL~, Ltm Tarifangebots zu 

erhalten, während sc..:lmllsche Belange in den Hintergrund treten. Es 

soll daher iu lJ~zug auf die M1ndestwegstrecke eine Angleichung an 

d.ie Schul!ahrtbe'ihilfe und. oie Gelegenheitsverkehre für Schüler 

erfolgen, für die das Erfordernis einer Mindestwegstrecke als 

Lndiz der Notwendigkeit stets verankert war. 

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß die Mindest

·..;egstrecke in Verfolg einer realitätsnahen Familienpolitik mit 

Wirkung ab dem Schuljahr 1991/92 von vordem 3 km auf 2 km 

herabgesetzt wurde, um Härtefälle zu vermeiden. Die nunmehrige 

Angleichung der Mindestwegstrecke soll jedoch - wie auch bisher 

nicht für Behinderte gelten. 

En~sprechend den getrOffenen Vereinbarungen über Maßnahmen im 

Sozialbereich soll auch die Kontrolle bei Schulfahrten und 

Freifahrtanträgen intensiviert werden. Ein Ersatz der aus Mitteln 

des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen finanzierten Freifahrt 

ist daher konsequenterweise auch dann vorzusehen, wenn die 

freifahrt nicht nur - wie bisher - zu Unrecht erlang~ wurde r 

l!:::i - 111 ~u L 'P1"'!:::i .::j.i,! !~oJl::i 
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sondern weiter zu Unrecht in Anspruch genommen wird. D@sgleichen 

soll Vorcorgc getroffen werden, daß die 3chulfdh.L"UJf;;ühllfe als 

Lei~tun9 für ein ~chulmono.t bei wenig5tens einwöchiYl;!1U 

Untarrichtsbetrieb und nicht - wie bi:;älu;I,t" - bend.t:> bei einer 

Einzelfahrt gewöh~t wird. 

Wiederholt wurde gefordert, ergänzend zur bestehenden Freifahrt 

rUr Lehrlinge, welChe nur auf öffentlichen Verkehrsmitteln 

mcglicn lst, eine Fahrtenbeihilfe für jene Lehrlinge einzuführen, 

welchen für die tägliche Fahrt zwischen wohnung und betrieblicher 

Ausbildungsstätte kein Verkehrsmittel unentgeltlich zur Verfügung 

steht. Mit dem vorliegenden Gesetzesvorhaben soll daher eine der 

Schulfahrtbeihilfe analoge Leistung eingeführt werden. Die 

Bestimmungen über diese Fahrtenbeihilfe entsprechen systemkonform 

den Regelungen über die Schulfahrtbeihilfe. 

Schließlich soll das vorliegende Gesetzesvorhaben zum Anlaß 

genommen werden, um Verbesserungen im Rahmen der Schulhuchaktion 

für blinde Schüler zu erreichen, zumal diese in wachsendem Ausmaß 

mit Geräten ausgestattet sind und werden, die eine hehinderten

gerechte Informationsverarbeitung gestatten. Derzeit werden die 

Texte aus Schulbüchern abgeschrieben und mittels eines 

PC-Progrcmmes in die Blindenschrift übertragen. Nach blinden

pädagogischer Bearbeitung der Disketten werden diA TA~te auf 

I':::) - 1 L 1 uu ~ "~>jd':::) =l.l."! 1~.JCi 

645/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 11 von 12

www.parlament.gv.at



• 

- 3 -

Spezialprtpip.r~n in Punktschrift ausgedruckt. Oie unentgeltliche 

Ab0abe von Disketten anstelle von Büchern im Rahmen der Schul

buchaktion würde daher Koetcncinoparungen durch Wegfall von 

Papieraufwand und Bindcko3ten bringen und wesentliche 

Erlaichterungon bcwirlten, was im Vergleich. der umf~n91.-eiche.n 

Schulbücher in Dlindenschrift zu den speiche.L'ka!fÖziLtiten einer 

:>iskette verdeutlicht wenleu kd.1Ul. 

I':l - 1 l 1 LlU. 0. >jd'::) .::Il! 1I..Jl:i 
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